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Checkliste: Voraussetzungen für einen Anspruch auf Schulungsteilnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG
	
	Ja
	Nein

	Sind die im Rahmen der Schulung vermittelten Kenntnisse unter Berücksichtigung der konkreten Situation im Betrieb und im Betriebsrat notwendig, damit dieser seine gegenwärtigen und in naher Zukunft anstehenden Aufgaben sach- und fachgerecht erfüllen kann (Erforderlichkeit)?
	□
	□

	Bewegen sich die Dauer der Schulung und die anfallenden Kosten in einem angemessenen Rahmen?
	□
	□

	Wurden bei der Auswahl des Termins die betrieblichen Notwendigkeiten berücksichtigt?
	□
	□

	Erfolgte die Entscheidung über die Teilnahme eines Betriebsratsmitgliedes an der Schulung auf der Grundlage eines ordnungsgemäßen Betriebsratsbeschlusses?
	□
	□

	Wurde der Arbeitgeber über die Teilnahme des Betriebsratsmitgliedes an der Schulung und den Termin der Schulung rechtzeitig informiert?
	□
	□

	Fazit: Können Sie alle Fragen bejahen, besteht ein Schulungsanspruch gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG.
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